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Frau Präsidentin! – Ist ja auch mal schön! – Meine Damen und Herren! Ich denke, wir 

haben uns ja in den letzten Sitzungen schon ausgiebig mit dieser Problematik der 

Schrottimmobilien befasst. Ich möchte jetzt nicht noch mal alle Argumente dafür, 

dagegen – worum es eigentlich geht – aufgreifen, sondern inzwischen ist das, denke 

ich, auch in allen Fraktionen diskutiert worden. Man kommt zwangsläufig auf 

ungefähr fünf Punkte, wenn man an irgendwelchen Schrauben drehen möchte, um 

diese Problematik aufzugreifen und zu behandeln, und zwar erstens verbesserte 

Aufklärung – unbestritten –, und zwar sowohl aufseiten der Verbraucher, der Banken 

und natürlich der Notare. Außerdem sollten die Internetauftritte bei diesen ganzen 

Institutionen noch mal überdacht werden.  

Zweitens: Diese 14-Tage-Frist sollte mit Leben gefüllt werden. Das kann man im 

Prinzip nur, wenn irgendwie sichergestellt ist, dass das Datum, das da eingesetzt 

wird, auch das richtige ist. Insofern begrüße ich da auch den Vorschlag, den Herr 

Senator Heilmann gemacht hat, dass man die Notare damit eigentlich beauftragt, 

sodass die die Unterlagen versenden.  

Der dritte Punkt ist: die Besichtigung des Objekts sichern, damit die Leute wissen, 

was sie kaufen. Ich denke, es ist etwas schwierig, das umzusetzen, dass man sie 

zwingt, also wirklich zu gucken.  

Ein vierter Punkt wäre die Einbindung der Banken. Das ist im Ansatz natürlich damit 

passiert, dass sie die Kredite geben müssen und dass sie eigentlich checken sollten, 

wer den Kredit bekommt und ob er den auch zurückzahlen kann. Dass das 

offensichtlich nicht immer so richtig gelaufen ist, da kann man mit den Banken noch 

mal re-den. Außerdem haben die in der Regel ja eigentlich ein Gutachten über das 

Objekt. Da könnte man noch mal sehen, ob dieses Gutachten eventuell auch den 

Käufern vorgelegt werden kann. Das müsste aber rechtlich geklärt werden.  

Fünftens wäre eine Beratungspflicht durch eine womöglich neutrale Instanz sinnvoll, 

die dann mit einem Schein dokumentiert wird oder durch eine Unterschriftenge-

schichte auf irgendeinem Formular. Das wäre noch zu klären.  

Diese fünf Punkte, denke ich, sind in irgendeiner Form anzupacken. Die hat auch 

Herr Heilmann schon genannt. Die sind von den Grünen genannt worden. Die sind 

auch in unserer Fraktion diskutiert worden. In diesem vorliegenden Antrag haben wir 

jetzt drei Punkte davon. Davon sind zwei eigentlich Bundesangelegenheit. Da 



können wir hier im Abgeordnetenhaus relativ wenig machen. Das sind die 

Gesetzesänderungen. Darauf will ich mich als bekennende Nichtjuristin jetzt auch gar 

nicht einlassen.  

Aber ein Punkt ist ganz wichtig, und zwar die Beratungs-schiene. Da sollte man hier 

im Abgeordnetenhaus noch mal überlegen – ich denke, das werden wir in der Bera-

tung im Ausschuss auch tun, über die Beratung reden –, wie man das geschickter 

gestalten kann und wie man da vorgeht. Es müssen sich ja, wie ich vorhin am Anfang 

schon erwähnt habe, drei Stellen mit Beratung befassen. Das ist einmal die 

Verbraucherzentrale, das ist der Senat, und das sind die Banken, die sich da 

engagieren müssen. Die Notarkammer hat es offensichtlich bis jetzt versäumt, mit 

ihren Notaren diese Thematik anzusprechen. Auch da sollte eine Aufklärung erfolgen 

und eine Beratung vorgenommen werden. Also bei der Auskunft der Frau 

Holthausen-Dux von der Notarkammer wurde uns sehr klar gemacht, dass das ein 

Thema ist, das da behandelt werden müsste.  

Ich denke, diese Punkte, die jetzt im Raum stehen und die auch im Antrag formuliert 

sind, die man natürlich noch diskutieren müsste, sind auf dem richtigen Weg, um 

eine Lösung zu finden. Wir sollten im Ausschuss intensiv darüber beraten. Die SPD 

sieht dem positiv entgegen, und wir schauen dann mal. – Danke sehr!  

 


